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Auf ein WortAuf ein Wort

Kommunen als einheitliche Ansprechpartner 
Der Countdown läuft: Nach Inkrafttreten der EU-Dienstleistungsrichtlinie Ende
2006 bleibt den Mitgliedstaaten noch Zeit bis Ende 2009, die Inhalte der Richtlinie
in nationales Recht umzusetzen. Einer der zentralen Regelungsbereiche der
EU-Dienstleistungsrichtlinie betrifft die Einrichtung so genannter einheitlicher
Ansprechpartner, der für alle Unternehmen die für die Aufnahme und Ausübung
von Dienstleistungen erforderlichen Verfahren und Formalitäten erledigen soll.
Noch ist offen, auf welcher Ebene der einheitliche Ansprechpartner in Deutsch-
land angesiedelt wird. Die Entscheidung über die Verortung des einheitlichen
Ansprechpartners obliegt den Ländern. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat ein
allgemeines Anforderungsprofil sowie unterschiedliche Verortungsoptionen für
den einheitlichen Ansprechpartner erarbeitet, wobei hier noch keine Vorfestlegung
getroffen worden ist. Ob es den Ländern gelingen wird, sich auf die einheitliche
Verortung des Ansprechpartners zu verständigen, ist derzeit offen.
In Nordrhein-Westfalen haben sich neben den Kommunen auch die Kammern
bereit erklärt, die Funktion des einheitlichen Ansprechpartners zu übernehmen.
Die ganz überwiegenden Gründe sprechen indes für eine Verortung auf der
kommunalen Ebene. Denn die Kommunen stehen den Dienstleistern bereits
heute branchen- und gewerbeübergreifend als Ansprechpartner zur Seite. Einen
Großteil der Aufgaben und Kompetenzen, die den einheitlichen Ansprechpartnern
mit der Dienstleistungsrichtlinie übertragen werden sollen, nehmen die Kommu-
nen schon jetzt wahr. Nicht zuletzt zur Sicherung des Unternehmensstandortes
haben die Kommunen ihre Aktivitäten zur Erleichterung von Ansiedlungen gezielt

verstärkt und verfeinert. Unter Heranziehung modernster Informationstechnik unterrichten sie umfassend über bestehende
Rahmenbedingungen, koordinieren Prozesse innerhalb der Verwaltung und stellen Unternehmen Verwaltungslotsen zur
Seite, um ein optimales Dienstleistungsangebot für die Unternehmen zu gewährleisten. Überdies nehmen die Kommunen
diverse Bündelungsfunktionen gegenüber anderen zuständigen Stellen und Institutionen wahr und fungieren quasi als
geborene einheitliche Ansprechpartner im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie. 
Sollte eine Verortung dieser Aufgaben bei anderen Institutionen erfolgen, gingen wichtige kommunale Steuerungsfunktionen
verloren, da nicht-kommunale Stellen in aller Regel nur Teilzuständigkeiten und Teilkompetenzen in Bezug auf nachfragen-
de Unternehmen abdecken können. Angesichts des umfassenden ganzheitlichen Ansatzes der kommunalen Verwaltungs-
kompetenzen und -instrumentarien, verbunden mit einer gerade in Nordrhein-Westfalen beispielhaften Verwaltungskraft
angesichts der Größenverhältnisse der kommunalen Gebietskörperschaften würde die Ansiedlung der Funktion des einheit-
lichen Ansprechpartners bei einer nicht-kommunalen Stelle zusätzlichen Bürokratieaufwand entstehen lassen, der im Vor-
feld der eigentlichen kommunalen Kompetenzen abzuarbeiten wäre. Gerade die kommunale Hauptintention, einen direkten
und intensiven Kontakt mit den ansiedlungswilligen Unternehmen zur Sicherung des Unternehmensstandortes jederzeit zu
gewährleisten, ist von maßgeblicher Bedeutung für die von den Kommunen wahrgenommenen Servicefunktionen. Zudem
kann eine spezielle orts- und unternehmensnahe Betreuung und Begleitung von Antragstellern geleistet werden, da die
Kammerinstitutionen wesentlich großräumiger organisiert sind. Die spezifischen, ortsbezogenen Kenntnisse und Erfahrungen
über die Gegebenheiten innerhalb der kommunalen Gebietskörperschaften werden nur über eine kommunale Anbindung
des einheitlichen Ansprechpartners gesichert werden können.
Die bestehenden Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen einerseits und den Industrie- und Handels-
kammern beziehungsweise Handwerkskammern in den einzelnen Regionen andererseits werden durch die Verortung des
einheitlichen Ansprechpartners auf der kommunalen Ebene nicht beeinträchtigt. Es liegt vielmehr im Interesse der Kommu-
nen, diese Kooperationsbeziehungen auf der Basis einer kommunalen Verantwortung für den einheitlichen Ansprechpartner
zu verstärken.
Der Landtag und die Landesregierung treffen eine gute Entscheidung, wenn sie unter Berücksichtigung der dargelegten
Gründe die Funktion des einheitlichen Ansprechpartners der kommunalen Ebene übertragen.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
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Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag

Die Vorstandsmitglieder diskutierten zu-
nächst über die angekündigte Ergän-

zungsvorlage zum Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2008. Nachdem die Referenzperiode
für die maßgeblichen Steuereinnahmen des
Landes mit dem 30.09.2007 abgelaufen ist,
steht fest, dass an verteilbarer Finanzaus-
gleichsmasse etwa 205 Millionen Euro mehr
zur Verfügung stehen als noch im Gesetzent-
wurf veranschlagt. Dieses zusätzliche Volu-
men soll nach den Mechanismen des vor-
liegenden GFG-Entwurfs verteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder kritisierten noch-
mals, dass die an sich zu begrüßende Auf-
stockung der Schulpauschale um 80 Millionen
Euro zu Lasten der Investitionspauschale er-
folgt und damit aus kommunalen Geldern
und nicht mit „frischen“ Mitteln aus dem
Landeshaushalt finanziert wird.
Anschließend befasste sich der Vorstand
mit dem aktuellen Stand der Reform der Ver-
sorgungsverwaltung. Nachdem wenige Tage
vor der Vorstandssitzung der von der Lan-
desregierung hierzu eingebrachte Gesetz-
entwurf durch den Landtag verabschiedet
worden war, konzentrierte sich die Erörte-
rung zunächst auf die Fragen der Personal-
zuordnung und des Personalübergangs. Im
Ergebnis wurde keine generelle Empfehlung
für oder gegen den Abschluss der vom Land
diesbezüglich vorgelegten Personalüberlei-
tungs- beziehungsweise Personalgestellungs-
verträge ausgesprochen. Denn die Frage der
Unterzeichnung jener Verträge kann nach
Einschätzung des Vorstandes im Rahmen ei-
ner Gesamtabwägung nur von jedem Kreis
für sich selbst unter Berücksichtigung spe-
zifischer Belange und Gegebenheiten beant-
wortet werden. In Anbetracht der zahlrei-
chen Rechtsfragen, die im Zusammenhang
mit der Reform der Versorgungsverwaltung
offen beziehungsweise zwischen Land und
Kommunen umstritten sind, beschloss der
Vorstand darüber hinaus, gemeinsam mit den
beiden anderen kommunalen Spitzenver-
bänden ein Rechtsgutachten zur Beurtei-
lung der Erfolgsaussichten einer Klage einzel-
ner neuer Aufgabenträger gegen das Zweite
Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur
und die damit im Zusammenhang stehen-
den Maßnahmen in Auftrag zu geben.
Im Anschluss wurde der aktuelle Stand der
Verwaltungsstrukturreform im Umweltbe-
reich erörtert. Der Vorstand befasste sich mit

Überlegungen des Umweltministeriums, auch
so genannte Abfalllager zu kommunalisieren
und beim anlagenbezogenen Bodenschutz
eine Stichtagsregelung einzuführen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Vorstandssit-
zung war der Referentenentwurf zur Bildung
einer StädteRegion Aachen. Der Vorstand
unterstützte die Bestrebungen der Städte-
Region Aachen, eine Regelung zu schaffen,
die sicherstellt, dass der Kreis Aachen in der
StädteRegion Aachen und die übrigen Krei-
se bei den Kreisschlüsselzuweisungen nicht
schlechter oder besser gestellt werden, als
wenn es nicht zur Bildung der StädteRegion
Aachen gekommen wäre.
Mit großer Mehrheit begrüßte der Vorstand
sodann die Ergebnisse aus den Verhandlun-
gen über das Kinderbildungsgesetz (KiBiz).
Er stellte fest, dass sich nicht zuletzt die kom-
munalen Spitzenverbände mit vielen kons -
truktiven Änderungsvorschlägen in dem
langwierigen Gesetzgebungsverfahren zu
Gunsten der kommunalen Jugendämter und
auch der Einrichtungen durchgesetzt hätten.
Kritik wurde lediglich noch an einzelnen
Punkten, vor allem der nach wie vor unrea -
listischen Elternbeitragsregelungen geübt.
Hinsichtlich der neuen Entwicklung durch den
Entschließungsantrag der Regierungskoali-
tion im Düsseldorfer Landtag begrüßten die
Vorstandsmitglieder das Ziel, einen Rechts-
anspruch für zweijährige Kinder bereits frü-
her als auf Bundesebene vereinbart, nämlich
im Kindergartenjahr 2010/2011, einzufüh-
ren. Der hierdurch entstehende zusätzliche
Bedarf an entsprechenden Betreuungsplät-
zen müsse aber maßgeblich durch Bundes-
und Landesmittel finanziert werden.
Überdies wurde die Stellungnahme zum
Ge setz zur Änderung des Landeswasserge-
setzes, der Landesbauordnung und des
Landesabfallgesetzes zustimmend zur Kennt-
nis genommen.
Weiteres Thema des Vorstandes war die Fra-
ge, welche Konsequenzen im Land NRW
aus den erweiterten Landeskompetenzen
im öffentlichen Dienstrecht nach der Föde-
ralismusreform zu ziehen sind. Der Vor-
stand beschloss für einige Bereiche des
öffentlichen Dienstrechts erste Anregun-
gen für Änderungen, auf deren Basis der
Geschäftsstelle des Landkreistages NRW in
die Diskussion mit der Landesregierung ein-
treten soll.

Im Anschluss daran beschloss der Vorstand
Änderungsvorschläge für das Feuerschutz-
hilfegesetz und das Rettungsgesetz NRW,
die an die Landesregierung herangetragen
werden sollen.
Kritisch nahm der Vorstand von den derzei-
tigen Planungen einer Landesimpfkampagne
der Landesregierung Kenntnis. Auch wenn
er ausdrücklich das Ziel einer solchen Kam-
pagne, nämlich die Verbesserung der Durch-
impfungsrate beim Masernschutz begrüßte,
hielt der Landkreistag Nordrhein-Westfalen
die konkrete Vorbereitung der Kampagne
aufgrund der praktisch völlig fehlenden Ein-
beziehung der kommunalen Gesundheits-
ämter für überaus problematisch. Das gleiche
gelte für die bisher vorgesehenen Finanzie-
rungsvorstellungen der Krankenkassen und
der Landesregierung, die die Landesimpf-
kampagne gemeinsam entwickelt hätten.
Da die Gesundheitsämter sich an der Kam-
pagne nur mit den ohnehin für ihre gesetz-
liche Aufgabenerfüllung im Bereich der Impf-
versorgung vorhandenen personellen und
sachlichen Ressourcen beteiligen können,
sei zur erfolgreichen Durchführung der Lan-
desimpfkampagne aus Sicht des Vorstandes
eine deutliche Erhöhung der Finanzierungs-
beiträge von Land und Krankenkassen er-
forderlich. Diese forderte der Vorstand nicht
zuletzt im Hinblick auf die bei den Kassen
entstehenden erheblichen Einsparungen durch
eine zentrale, von den Gesundheitsämtern
koordinierte und zum Teil durchgeführte
Impfaktion auch deutlich ein.
Abschließend berieten die Mitglieder des Vor-
stands über den aktuellen Stand der Ge-
spräche mit dem Landesverkehrsministerium
über den finanziellen Ausgleich, der den kom-
munalen SPNV-Zweckverbänden dafür ge-
währt werden soll, dass ihnen im Bereich
der Infrastrukturförderung zusätzliche Auf-
gaben übertragen werden. Es bestand Einig-
keit darin, dass die sich in dem Zusammen-
hang ergebenden Fragen des Übergangs von
Landespersonal von kommunaler Seite ent-
sprechend der Positionierung der kommuna-
len Spitzenverbände zu den vergleichbaren
Fragen aus Anlass der Reform der Versor-
gungs- und Umweltverwaltung behandelt
werden sollen.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 12/Dezember 2007  00.10.00

Vorstand des LKT NRW
am 30. Oktober 2007 in Düsseldorf

Unter Vorsitz von Präsident Landrat Thomas Kubendorff, Kreis Steinfurt, trafen die Vorstandsmitglieder des LKT NRW zu ihrer Sitzung
am 30. Oktober 2007 in der Geschäftsstelle des Landkreistages Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zusammen.
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Medien-Spektrum:
Aktuelle Pressemitteilungen

Mogelpackung bei Hartz IV:
Bund rechnet sich auf Kosten
der Kommunen gesund

Presseerklärung vom 16. Oktober 2007

Am morgigen Mittwoch will das Bundes-
kabinett eine folgenschwere Entscheidung
treffen: Es will die Bundesbeteiligung an
den Wohnkosten für Langzeitarbeitslose um
400 Millionen Euro zurückfahren, die dann
von den durch Hartz IV ohnehin schon stark
gebeutelten Kreisen und kreisfreien Städ-
ten zusätzlich aufgebracht werden müssten.
Die Bundesregierung begründet die geplan-
te Kürzung mit dem Argument, die Zahl der
so genannten Bedarfsgemeinschaften –
also der Hartz-IV-Haushalte – sei um 3,7
Prozent gesunken, so dass die Bundes-
beteiligung um neun Prozent (nämlich in
NRW von 31,2 auf 28,6 Prozent der kom-
munalen Unterkunftskosten) abgesenkt
werden könne.
„Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist
tatsächlich auch in NRW gesunken“, be-
stätigte Dr. Martin Klein, Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-West-
falen (LKT NRW), heute in Düsseldorf.
„Die durch diese Bedarfsgemeinschaften
verursachten Kosten für Hartz IV sind aber
weder in NRW gesunken, noch hat es bun -
desweit Einsparungen um 400 Millionen

Euro gegeben. Im Gegenteil sind die kom-
munalen Hartz-IV-Kosten bundesweit so-
gar um satte 800 Millionen gestiegen. Es
wäre also nur folgerichtig, die Bundesbe-
teiligung zu erhöhen und nicht mit einer
Mogelpackung die Reduzierung zu be-
gründen.“
Damit nimmt der Verbandschef auf die Tat-
sache Bezug, dass sich die Zahl der Bedarfs-
gemeinschaften nur deshalb verringert hat,
weil Langzeitarbeitslose unter 25 Jahren seit
dem letzten Jahr nur noch eingeschränkt
eigene Bedarfsgemeinschaften bilden dür-
fen, auf der anderen Seite aber 2,2 Pro-
zent mehr Bedürftige Hartz IV beziehen.
Im Klartext: „Es gibt weniger Haushalte, in
denen Hartz IV bezogen wird, den einzel-
nen Haushalten gehören aber mehr Men-
schen an. Hinzu kommen stark gestiegene
Mieten – vor allem die Energiekosten –, die
die Kosten für Kreise und kreisfreie Städte
regelrecht explodieren ließen“, rechnete
Klein vor. „Bedarfsgemeinschaftszahlen und
tatsächliche Kosten haben also nichts mit-
einander zu tun.“
Der kommunale Spitzenverband fordert
von der Bundesregierung daher einen Be-
rechnungsschlüssel ein, der sich an der tat-
sächlichen Kostenentwicklung und nicht
an gesetzgeberisch manipulierbaren Be-
darfsgemeinschaftszahlen orientiert. „Es
kann nicht sein, dass sich der Bund hier

gesund rechnet und langfristig seine Be-
teiligung an den Wohnkosten mit Tricks
immer weiter herunter setzt, während wir
unsere Rechnungen nicht mehr zahlen
können. Das Versprechen einer Entlastung
der Kommunen um 2,5 Milliarden Euro
steht immer noch im Raum und würde mit
der geplanten Änderung mehr denn je
verfehlt.“
Nordrhein-westfälische Kommunen seien
zudem von einer bundesweit einheitlichen
Absenkung der Bundesmittel „mit dem
Rasenmäherprinzip“ besonders hart be-
troffen. Denn hier sind die Zahlen der Be-
darfsgemeinschaften weniger stark gesun-
ken als im Bundesdurchschnitt. Da man seit
einer Gesetzesänderung 2006 für Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz abwei-
chende Quoten für die Kostenbeteiligun-
gen des Bundes vorgesehen habe, müsse
man jetzt auch für jedes Land die Schwan-
kungen einzeln berechnen. Und nun sei
auch NRW aufgrund der schwierigen Ent-
wicklung an der Reihe, vom Bund bevor-
zugt behandelt zu werden. „Dass ein Land
wie Nordrhein-Westfalen trotz seiner spe-
ziellen Arbeitsmarktprobleme weiterhin
keine Zuschläge bei der Bundesbeteili-
gung bekommen soll, ist für uns nicht
nachvollziehbar. Hier muss die Landesre-
gierung dringend in Berlin aktiv werden“,
so Klein.

Ja zur Kommunalisierung
der Versorgungsverwaltung,
Nein zu zusätzlichen
Belastungen der Kreise

Presseerklärung vom 25. Oktober 2007

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen haben
anlässlich des vom Landtag verabschiede-
ten Gesetzes zur Reform der Versorgungs-
verwaltung bekräftigt, dass sie bereit sind,
die Aufgaben im Schwerbehindertenrecht
und die Auszahlung des Elterngeldes von
den zum Ende diesen Jahres aufzulösen-
den Versorgungsämtern zu übernehmen.
Mit der Kommunalisierung der Versorgungs-
verwaltung unternimmt das Land nach Ein-
schätzung der Kreise einen richtigen Schritt
hin zu mehr Orts- und Bürgernähe und er-
möglicht damit eine qualitativ bessere Auf-

gabenwahrnehmung im Sinne von jungen
Eltern und Menschen mit Behinderungen.
Auf erhebliche Kritik stoßen allerdings die
dafür vom Landesgesetzgeber vorgesehe-
nen finanziellen Rahmenbedingungen. „Das
in der Landesverfassung verankerte so ge-
nannte Konnexitätsprinzip sagt klipp und
klar: Wer bestellt – also das Land –, be-
zahlt. Von einer ausreichenden Kostener-
stattung zugunsten der Kreise als neuen
Aufgabenträgern kann aber in diesem Fall
keine Rede sein“, bringt es Dr. Martin Klein,
der Hauptgeschäftsführer des Landkreis-
tags Nordrhein-Westfalen (LKT NRW), auf
den Punkt. 
Zudem will das Land den Kreisen und kreis-
freien Städten anstelle eines Kostenaus-
gleichs gleichsam „zur Kompensation“
Personal zuweisen, mit dem die neuen Auf-
gaben künftig wahrgenommen werden

sollen. Eine Entscheidungsbefugnis bei der
Auswahl dieses Personals soll den Kreisen
aber nicht eingeräumt werden. Dies ist um -
so problematischer, als bei – einigen – jener
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweifel-
haft ist, ob sie die erforderliche Qualifika-
tion aufweisen und vor Ort überhaupt be-
nötigt werden. Es drohe, so Klein, dass das
Land seinen Personalbestand jedenfalls teil-
weise zu Lasten der Kommunen abbaue.
Soweit zu den gegenwärtig noch offenen
Fragen in den laufenden Gesprächen zwi-
schen Land und Kommunen nicht eine für
die Beteiligten sachgerechte Lösung gefun-
den werde, sähen sich Kreise ggf. veran-
lasst, die Rechtmäßigkeit des jetzt beschlos-
senen Gesetzes und die Vorgaben zum
Personalübergang gerichtlich überprüfen
zu lassen.
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Kreise zum Feuerschutz-
hilfegesetz: Effektivere
Hilfe wäre möglich!
Presseerklärung vom 31. Oktober 2007

Nur wenige Änderungen im Feuerschutz-
hilfegesetz wären nötig, damit die Kreise
in NRW noch besser und schneller helfen
können. Dies machte der Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-West-
falen (LKT NRW), Dr. Martin Klein, nach
einer Vorstandssitzung des kommunalen
Spitzenverbands jetzt deutlich. 
Als Beispiel nannte er die zurzeit viel zu
knapp bemessene Erstattungspflicht der
kommunalen Träger ehrenamtlicher Feu-
erwehren gegenüber privaten Arbeitge-
bern für Arbeitsentgelte: Müssen die eh-
renamtliche Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehren zu einem Einsatz während
ihrer Arbeitszeit ausrücken, erstattet die
Gemeinde den Arbeitgebern zwar die Lohn-
kosten. Die Arbeitgeber bleiben aber auf
den zusätzlichen Ausgaben – etwa Über-

stundenzuschlägen für kurzfristig einge-
setzte Vertretungskräfte oder anderen Or-
ganisationskosten aufgrund der naturgemäß
plötzlichen Abwesenheit des Mitarbeiters –
sitzen. „Die Folge ist eine zunehmende
Zurückhaltung von Firmen, Betriebsange-
hörige für die Feuerwehr freizustellen, was
inzwischen zu einem ernsthaften Nach-
wuchsproblem und manchmal auch zu Eng-
pässen bei Einsätzen führt“, erläuterte Klein.
„Wir empfehlen deshalb, den betroffenen
Unternehmen eine Pauschale für die Or-
ganisationskosten zu zahlen und dafür jetzt
die nötige gesetzliche Grundlage zu schaf-
fen.“ Für den Steuerzahler sei dies immer
noch erheblich preiswerter als Berufsfeu-
erwehren einzurichten.
Schnellere Hilfe im Notfall versprechen sich
die Kreise zudem von einer Aufschaltung
des Notrufs 112 auf die Leitstellen der Krei-
se. Hintergrund: Mittlere und Große kreis-
angehörige Städte (ab 20.000 bzw. 50.000
Einwohnern) können unter bestimmten
Umständen eigene Leitstellen unterhalten,

die aber nur bei Feuer-Einsätzen die Koor-
dinierung übernehmen. Geht bei ihnen nun
ein Notruf ein, müssen die Mitarbeiter zu-
nächst klären, ob es sich um einen Brand
oder um einen Rettungsdienstfall handelt.
Ist letzteres der Fall, muss der Anruf an die
Kreisleitstelle weitergeleitet werden, die
dann wiederum im Gespräch mit dem Hil-
fesuchenden klären muss, welche Hilfe-
leistung wo erbracht werden muss. „Dabei
verstreicht wertvolle, ja lebenswichtige Zeit.
Die gespaltene Zuständigkeit, also die Auf-
spaltung in mehrere Aufgabenträger im
kreisangehörigen Raum, ist weder effektiv
noch wirtschaftlich“, betonte der Haupt-
geschäftsführer. „Im Feuerschutzhilfege-
setz sollte deshalb zwingend festgelegt
werden, dass der Notruf 112 immer auf die
Kreisleitstellen aufzuschalten ist. Denn es
geht hier buchstäblich um Leben und Tod.“
Darüber hinaus hat der LKT-Vorstand wei-
tere Verbesserungsmöglichkeiten im Feu-
erschutz verabschiedet, die dem Land nun
zugeleitet werden.

„Finanzierungsrisiken werden
gerechter verteilt“: Kommu-
nen begrüßen Entscheidung
des Koalitionsausschusses
über ihren Vorschlag zum
Kinderbildungsgesetz
Presseerklärung vom 17. Oktober 2007

Die kommunalen Spitzenverbände in Nord -
rhein-Westfalen, Städtetag, Landkreistag und
Städte- und Gemeindebund NRW, begrü-
ßen, dass der von ihnen gemeinsam mit den
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts-
pflege eingebrachte Lösungsvorschlag zur
künftigen Kindergartenfinanzierung vom
Koalitionsausschuss in weiten Teilen aufge-
griffen wurde. Der Vorschlag mit konkreten
Formulierungen zu den bisher im Gesetzge-
bungsverfahren zum Kinderbildungsgesetz
(KiBiz) streitigen Finanzierungsregelungen
war Mitte September von der Landesarbeits-
gemeinschaft der öffentlichen und freien
Wohlfahrtspflege erarbeitet und den Land-
tagsfraktionen übersandt worden.
„Mit dem nun aufgegriffenen Vorschlag der
Kommunen und der freien Wohlfahrtspfle-
ge werden die Risiken für die künftige Fi-
nanzierung der Kinderbetreuung zwischen
Einrichtungs- und Finanzierungsträgern ge-
rechter verteilt“, erklärten Dr. Stephan Arti-
cus, Geschäftsführer des Städtetages NRW,
Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des
Landkreistages NRW, und Dr. Bernd Jürgen

Schneider, Hauptgeschäftsführer des Städte-
und Gemeindebundes NRW: „Eine wichtige
Voraussetzung für die Umsetzbarkeit und
Praktikabilität des neuen Fördersystems, auf
dessen Grundzüge wir uns im Februar die-
sen Jahres im Konsensverfahren mit dem
Land verständigt haben, ist damit geschaf-
fen worden. Wenn die Koalition ihre Pläne
so umsetzt, steht der Konsens demnächst
auch tatsächlich im Gesetz.“
Mit dem jetzt vorgesehenen Einrichtungs-
budget werde die Planungssicherheit der
Träger erhöht, erklärten die kommunalen
Spitzenverbände. Solange die tatsächliche
Nachfrage nicht um mehr als zehn Prozent
von den Planungen abweicht, erhält der Trä-
ger das veranschlagte Einrichtungsbudget
und kann damit verlässlich planen. Wenn
sich am Ende des Kindergartenjahres Ab-
weichungen um mehr als zehn Prozent nach
oben oder unten im Vergleich zum veran-
schlagten Budget zeigen, wird die Höhe der
Förderung nachträglich angepasst. Dem vor-
gesehenen Finanzkorridor von zehn Prozent
kommt aus Sicht der kommunalen Spitzen-
verbände insbesondere bei der Umstellung
auf das grundlegend neue Finanzierungssys-
tem eine besondere Bedeutung zu, weil un-
ter anderem die Wahl der unterschiedlichen
Betreuungszeiten durch die Eltern noch nicht
genau vorhergesagt werden kann.
Trotz der Fortschritte durch die Entscheidung
des Koalitionsausschusses bleiben andere Kri-
tikpunkte am KiBiz aus Sicht der kommuna-

len Spitzenverbände weiter ungelöst: Hierzu
zählt vor allem die vorgesehene Regelung
zu den Elternbeiträgen, weil der Beitragsan-
teil der Eltern im Finanzierungskonzept des
Landes unrealistisch hoch angesetzt ist und
die Kommunen letztlich für die Differenz
aufkommen müssten. Die dazu eingebrach-
ten Formulierungsvorschläge seien vom Ko-
alitionsausschuss bedauerlicherweise nicht
aufgegriffen worden, erklärten die Verbände.
Auch bei der Finanzierung der Sprachförde-
rung und der Familienzentren habe man sich
Verbesserungen gewünscht.
Die Planungsdaten, die bisher dem KiBiz zu-
grunde liegen, gehen für die Betreuung von
unter Dreijährigen noch von dem derzeit
geltenden Bundesgesetz aus, beziehen sich
also auf einen Ausbau für durchschnittlich
20 Prozent dieser Altersgruppe. „Die Städte,
Kreise und Gemeinden halten es aber eben-
so wie der Bund und das Land für familien-
politisch sinnvoll, die Betreuung für unter
Dreijährige deutlich stärker auszubauen. Da-
für werden die Bundesmittel, die Nordrhein-
Westfalen erhält, hilfreich sein“, erklärten
Articus, Klein und Schneider. Über die Fi-
nanzierung des zusätzlichen Ausbaus der Be-
treuung für unter Dreijährige in Nord rhein-
Westfalen müssten in Kürze Verhandlungen
zwischen Land und Kommunen geführt wer-
den. Das Ziel der Koalition, über den weite-
ren Ausbau einen Vorschlag vorzulegen, der
mit den kommunalen Spitzenverbänden ab-
gestimmt wird, sei zu begrüßen.
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Kommunalisierung der Um-
weltverwaltung muss auch
wirklich konsequent durch-
geführt werden
Presseerklärung vom 7. November 2007

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen begrü-
ßen die bevorstehende Kommunalisierung
großer Teile der bislang staatlichen Um-
weltverwaltung. „Das ist ein Schritt in die
richtige Richtung, den wir schon lange ge-
fordert haben“, erklärte dazu der Haupt-
geschäftsführer des Landkreistags Nord -
rhein-Westfalen (LKT NRW), Dr. Martin
Klein, heute bei einer Anhörung zur Re-
form im Düsseldorfer Landtag. „Allerdings
scheinen uns so manche Detailfragen –
möglicherweise aufgrund der engen Zeit-
schiene – mit der heißen Nadel gestrickt
und damit absolut ineffektiv zu sein.“
Ein Dorn im Auge ist ihm vor allem das vor-
gesehene Verfahren bei der Übernahme des
staatlichen Personals durch die Kommu-
nen: 296 Mitarbeiter aus der Landesver-
waltung sollen ab Januar ihre Aufgabe aus

einer Kreis- oder Stadtverwaltung heraus
wahrnehmen, ihr oberster Chef bleibt aber
in vielen Fällen rechtlich das Land. Und das
habe weitreichende Folgen, wie Klein ver-
deutlicht: „Den Kommunen soll es nicht
möglich sein, die neuen Mitarbeiter auch
für andere als ihre bisherigen Aufgaben
einzusetzen – selbst wenn diese noch so
nah an ihrer Haupttätigkeit liegen.“
So werde für die traditionell kommunalen
Zuständigkeiten im Umweltbereich weiter-
hin ein zusätzlicher Mitarbeiter der Kreis-
verwaltung bei Betriebs-Überprüfungen
ausrücken müssen: Entdeckt der ehemals
staatliche Kontrolleur im Rahmen seiner
Tätigkeit im Immissionsschutz einen un-
dichten Abfallcontainer, kann er dies nach
den Vorstellungen der Landesregierung
nicht bemängeln. Er dürfte allenfalls seine
kommunalen Kollegen bitten, sich dies
selbst anzusehen. Denn für Abfallrecht sind
die Kommunen schon lange zuständig.
„Der ehemalige Landes-Bedienstete soll sich
aber nur auf seine früheren Arbeitsfelder
konzentrieren, also regelrecht mit Scheu-
klappen durch seinen beruflichen Alltag

gehen. Mit umfassender Kommunalisie-
rung hat so etwas nichts zu tun. Das auch
von uns unterstützte ‚Alles aus einer Hand’-
Zaunprinzip, nach der nur noch eine einzi-
ge Behörde – und nicht wie zurzeit mehre-
re – für Umweltkontrollen zuständig sein
soll, wird damit ad absurdum geführt“, er-
läuterte der Hauptgeschäftsführer.
Auch in anderen Fragen stößt der Gesetz-
entwurf auf Kritik. So seien die vom Land
veranschlagten Personal- und Sachkosten-
pauschalen für die neuen Mitarbeiter viel zu
gering bemessen und deckten die tatsäch-
lichen Ausgaben bei weitem nicht. „So müs-
sen beispielsweise teure Messapparaturen
angeschafft werden. Einmalig zehn Pro-
zent der jährlichen Personalkosten reichen
dazu natürlich absolut nicht aus“, betonte
der Verbandschef. Man habe den Eindruck,
den Kommunen die neue Aufgabe zwar
geben, sie aber finanziell nicht fair behan-
deln zu wollen. Deshalb sei hier dringen-
der Nachbesserungsbedarf gegeben. Der
Landtag habe dazu alle Möglichkeiten in
der Hand.

Sprachkompetenz von Vor-
schul-Kindern: Kreise für we-
niger Bürokratieaufwand

Presseerklärung vom 9. November 2007

Bei der heutigen Landtags-Anhörung zum
so genannten Sprachstandfeststellungsver-
fahren („Delfin 4“) hat der Landkreistag
Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) seine Kri-
tik am derzeitigen System bekräftigt. „Der
erste Durchlauf des Verfahrens im Frühjahr
dieses Jahres hat gezeigt, wie ineffektiv und
ungenau die bisherigen Test-Szenarien sind“,
erklärte Hauptgeschäftsführer Dr. Martin
Klein. „Viele Vierjährige waren bereits mit
der Prüfungssituation als solcher total über-
fordert – schon allein, weil eine ihnen voll-
kommen unbekannte Grundschullehrerin die

Fragen stellte, was die Ergebnisse bekann-
termaßen extrem verfälscht hat.“
Nach Ansicht des kommunalen Spitzenver-
bandes wäre es viel sinnvoller, in der ersten
Stufe des Sprachstandfeststellungsverfah-
rens auf den Einsatz von Grundschullehrern
zu verzichten. Stattdessen sollte auf die För-
derempfehlungen der Erzieherinnen der
Kindertageseinrichtungen zurückgegriffen
werden: „Sie wissen am besten, bei welchen
Kindern Sprachdefizite vorhanden sind. Und
diese Kinder könnten dann gezielt getestet
und gefördert werden“, schlug Klein vor.
Das erspare einer Vielzahl von Vierjährigen
nicht nur eine unnötige Prüfungssituation,
es reduziere auch die aufzuwendenden fi-
nanziellen Mittel ganz erheblich. Denn es
müssten deutlich weniger Lehrer und kom-
munales Personal eingesetzt werden. Dies

würde auch den durch das bisherige Sprach-
standfeststellungsverfahren verursachten
Unterrichtsausfall an den Grundschulen re-
duzieren.
In die zweite Stufe des Sprachstandfeststel-
lungsverfahrens kämen dann nur die Kinder,
bei denen sich die Eltern mit einer Förder -
empfehlung der Erzieherinnen nicht einver-
standen erklären, sowie diejenigen Kinder,
die keine Kindertageseinrichtung besuchen.
„Bei aller Kritik an den Verfahrensmängeln
möchte ich betonen, dass die Kreise die ge-
zielte und umfassende Förderung der Sprach-
kompetenz von Kleinkindern – auch mit staat-
licher Kontrolle – unterstützen. Deshalb ist
es ja auch so wichtig, dass diese Mängel be-
hoben werden. Kinder mit und ohne ausrei-
chende Sprachkompetenz und ihre Eltern
werden es danken“, sagte der Verbandschef.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 12/Dezember 2007  00.10.03.2
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I. Aktuelle Entwicklungen
und Herausforderungen

Maßgeblich ist die Entwicklung zu inte-
grierten und ganzheitlichen Lösungen

auf Vorgaben des europäischen wie natio-
nalen Gesetzgebers zurückzuführen.

1. Europarecht

Besonders deutlich wird der zunehmende Ein-
fluss des europäischen Gesetzgebers an der
bis Ende 2009 in nationales Recht umzuset-
zenden Richtlinie des europäischen Parla-
ments und des Rates über Dienstleistungen
im Binnenmarkt (EU-Dienstleistungsrichtli-
nie). Mit der Richtlinie sollen bürokratische
Hindernisse abgebaut und Verwaltungsab-
läufe vereinfacht werden, um den europä-
ischen Binnenmarkt auch im Bereich der
Dienstleistungen zu verwirklichen.
Ein maßgebliches Instrument zur Erreichung
dieser ehrgeizigen Zielvorgabe ist der so ge-
nannte Einheitliche Ansprechpartner, über
den ausländische – und nach übereinstim-
mender Auffassung in Deutschland auch
inländische – Dienstleister künftig die mit
der Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeit
zusammenhängenden Verfahren und For-
malitäten abwickeln können. Dazu gehören
insbesondere Erklärungen und Anmeldungen
oder die Beantragung von Genehmigungen
bei den sachlich zuständigen Behörden, ein-
schließlich der Beantragung von Eintragungen
in Register, Berufsrollen oder Datenbanken
sowie die Registrierung bei Berufsverbänden
und -organisationen. Sofern ein Dienstleis-
ter dies wünscht, soll das gesamte Verfah-
ren über den Einheitlichen Ansprechpart-
ner auf elektronischem Wege abgewickelt
werden können.
Offen lässt das europäische Recht, auf wel-
cher Ebene der Einheitliche Ansprechpartner
in den einzelnen Mitgliedstaaten angesie-
delt beziehungsweise verortet wird. Gemäß
der föderalen Zuständigkeitsordnung ist diese

Entscheidung in Deutschland von den Län-
dern zu treffen. Dass dies bislang nicht er-
folgt ist, muss im Hinblick auf den mit einer
Entscheidung zur Ansiedlung des Einheit-
lichen Ansprechpartners verbundenen Im-
plementierungs- und Vorbereitungsaufwand
als unbefriedigend bezeichnet werden. Um -
so mehr gilt das, als nach Auffassung der
kommunalen Spitzenverbände die Entschei-
dung nur so lauten kann, dass der Einheit-
liche Ansprechpartner auf der kommunalen
Ebene angesiedelt wird. Denn als Stellen,
die über eine genaue Kenntnis der örtli -
chen Gegebenheiten verfügen, einen Groß-
teil der durch die Dienstleistungsrichtlinie
erfassten Verfahren und Formalitäten ab-
decken und im Sinne des Dienstleisters
bündeln („Verfahren aus einer Hand“) und
zusätzlich die im Verwaltungsvollzug not-
wendige Objektivität aufweisen, sind die
Kommunen die „geborenen“ Einheitlichen
Ansprechpartner. Die bislang schon geübte
und gerade in Nordrhein-Westfalen zuneh-
mend intensivierte Kooperation mit den
Wirtschaftskammern würde durch eine sol-
che Zuweisung der Funktionen des Einheit-
lichen Ansprechpartners im Übrigen nicht in
Frage gestellt. Im Gegenteil, diese Koope-
ration fügt sich als ein Element in die von den
Kommunen wahrzunehmende Funktion des
Einheitlichen Ansprechpartners ein.
Hinter die Diskussion um die Verortung des
Einheitlichen Ansprechpartners tritt zurück,
dass die Dienstleistungsrichtlinie wichtige
Weichenstellungen für die elektronische Ab-
wicklung von Verwaltungsverfahren vor-
nimmt. Wenn Dienstleistungserbringern eine
Verfahrensabwicklung sowohl grenzüber-
schreitend als auch elektronisch ermöglicht
werden muss, bedeutet das nichts anderes,
als dass über den Einheitlichen Ansprechpart-
ner alle an der Erbringung der betreffenden
Dienstleistung zu beteiligenden Institutio-
nen auf elektronischem Weg sicher mitein-
ander kommunizieren müssen. Die Dienst-

leistungsrichtlinie fordert mithin eine Ver-
netzung zahlreicher Stellen, die bislang auf
elektronischem Wege nicht oder kaum mit-
einander kommuniziert und Daten ausge-
tauscht haben – vom Bund über die Länder
und Kommunen bis hin zu Kammern, Berufs-
genossenschaften oder Versicherungsträ-
gern. Im Rahmen dieser Vernetzung müssen
Datenschutz und Datensicherheit sowie In -
teroperabilität und Standardisierung gewähr-
leistet werden. Im Hinblick auf anfallende
Gebühren müssen elektronische Zahlungs-
systeme (E-Payment) in die Verfahrensab-
läufe bei den Einheitlichen Ansprechpart-
nern und den sachlich zuständigen Stellen
integriert und sonstige verfahrensrechtliche
Anforderungen sichergestellt werden. So-
fern es gelingt, diese hier nur beispielhaft
aufgeführten Anforderungen und Prozesse
umzusetzen, wäre das ein großer Schritt in
Richtung Netzwerkverwaltung beziehungs-
weise Ebenen übergreifendes E-Government.

2. Bundesrecht

Neben diese europarechtlichen Vorgaben
treten zunehmend Anforderungen des Bun -
desgesetzgebers an einen elektronischen
Verwaltungsvollzug. Als Beispiele dafür sind
die Einführung der elektronisch abzuwickeln-
den Rückmeldung im Meldewesen sowie der
geplante Aufbau eines Bundesmelderegis-
ters zu nennen. Weiterhin ist darauf zu ver-
weisen, dass etwa die Aufnahme von biome-
trischen Merkmalen in Ausweisdokumenten
teilweise schon begonnen hat (Aufnahme
von Fingerabdruckbildern in den Reisepass)
und weiter ausgebaut werden soll. Aus dem
Bereich des Personenstandswesens ist zu-
dem die geplante Einführung einer zentralen
elektronischen Führung der Personenstands-
register zu nennen. Weitere Anforderungen
an die kommunale Aufgabenerfüllung brin-
gen die geplante Einführung des elektroni-
schen Lohnsteuereinkommensnachweises
(ELENA) und die Vergabe eines Identifika-

Ohne eine leistungsfähige Informationstechnik (IT) ist eine moderne Kommunalverwaltung heute nicht mehr vorstellbar. Von den
Kommunen wird erwartet, sich kontinuierlich mit der technischen Entwicklung auseinander zu setzen und deren Anwendbarkeit laufend
zu überprüfen, um Bürgerinnen und Bürgern sowie Wirtschaft flächendeckend eine moderne, elektronisch gestützte Verwaltung zu
gewährleisten. Im Zuge der regelmäßigen Neuerungen und Weiterentwicklungen im IT-Bereich eröffnen sich den Kommunen indes
nicht nur neue Handlungs- und Gestaltungsoptionen, sondern es ergeben sich auch neue Herausforderungen. Ging es vor einigen
Jahren vor allem darum, dass die Kommunalverwaltungen auf ihren Internetportalen möglichst viel an Informationen und gegebenen-
falls an interaktiv nutzbaren Diensten bereithalten, tritt inzwischen im Verhältnis zu anderen Verwaltungsträgern unter dem Schlagwort
„Government to Government“ die Notwendigkeit einer verwaltungsebenenübergreifenden Zusammenarbeit und Vernetzung von
Verwaltungsdaten und -anwendungen immer stärker in den Vordergrund.

Zur Notwendigkeit einer
Weiterentwicklung der kommunalen
IT-Organisation in Nordrhein-Westfalen
Von Dr. Marco Kuhn,
Hauptreferent beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen
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tionsmerkmals an jeden Steuerpflichtigen
zum Zweck der Identifizierung in Besteue-
rungsfragen („Steuer-ID“).
Diese laufende Entwicklung auf nationaler
Ebene wird im Rahmen der Föderalismus-
re form II eine weitere Beschleunigung erfah-
ren. Denn im Rahmen der Reform soll die
Verbesserung der staatlichen Aufgabener-
füllung neben den Bund-Länder-Finanzbe -
ziehungen einen thematischen Schwerpunkt
bilden. In einem Diskussionspapier, das sei-
tens der in der Kommission zur Föderalismus-
reform vertretenen Mitglieder der Bundes-
regierung vorgelegt wurde, werden hierzu
erste Überlegungen und Vorschläge unter-
breitet, die auf tiefgreifende Veränderun-
gen in der nationalen Verwaltungsorganisa-
tion abzielen. Unter anderem werden die
Unterschiede zwischen den Ländern in der
Behördenorganisation und im Verwaltungs-
verfahren sowie in der angewandten Infor-
mationstechnik kritisiert, weil damit Quali -
täts- und Kostenunterschiede verbunden
seien. Geprüft werden solle, inwieweit es zur
Standardisierung und Harmonisierung von
Verwaltungsprozessen und -abläufen ei-
ner Koordinierungskompetenz des Bundes
hinsichtlich der informationstechnischen
Anforderungen bedarf. Ziel sei die Schaffung
einer sicheren und nach Möglichkeit bun -
desweit abgestimmten Kommunikationsin-
frastruktur.
Erwartungsgemäß haben diese weitreichen-
den Überlegungen auf Seiten der Länder
zu unterschiedlichen Reaktionen und Be-
wertungen geführt, so dass gegenwärtig
kaum zu prognostizieren ist, zu welchen Er-
gebnissen die Föderalismusreform II für die
Verwaltungsmodernisierung und den IT-
Bereich letztlich führen wird. Angesichts des-
sen könnte angenommen werden, dass die
weitreichenden Überlegungen zur Verwal-
tungsmodernisierung in ihrer Bedeutung
hinter die ebenfalls im Rahmen der Födera-
lismusreform II zu behandelnden Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen zurücktreten werden
und deshalb vernachlässigt werden können.
Eine solche Annahme wäre jedoch verfehlt.
Denn es spricht aus heutiger Perspektive
wenig dafür, dass sich Bund und Länder auf
eine grundlegende Neuordnung ihrer Finanz-
beziehungen verständigen werden. Umso
stärker wird sich der Blick deshalb auf die
im Rahmen der Föderalismusreform II zu
behandelnden Verwaltungsthemen richten.
Damit wird die Erwartung verbunden sein,
in diesem Bereich eher einen politischen Er-
folg erzielen zu können als im Bereich der
Fi nanzbeziehungen.
Ungeachtet des noch offenen Fortgangs
je ner Überlegungen und Diskussionen im
Rahmen der Föderalismusreform II ist her-
vorzuheben, dass damit an bereits laufende
Vorhaben der Initiative „Deutschland-On-
line“ angeknüpft wird, die eine Verwaltungs-

ebenen übergreifende Zusammenarbeit und
Erreichbarkeit aller Behörden ebenso ge-
währleisten soll wie einheitliche Schnittstel-
len für den Verwaltungskontakt mit Unter-
nehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern.
Weitere Initiativen wie etwa der nationale
IT-Gipfel im Dezember 2006 unter Schirm-
herrschaft der Bundeskanzlerin mit der sei-
nerzeit geborenen Idee einer bundesweiten
Behördenservicerufnummer 115 verdeutli -
chen, dass die Bundesregierung die Infor-
mationstechnik nicht nur als Abwicklung von
Geschäftsprozessen betrachtet, sondern als
zentrales Element einer grundlegenden Ver-
waltungsmodernisierung versteht und ge-
zielt voranzutreiben sucht.

II. Konsequenzen für die kommunale
Aufgabenwahrnehmung und den
kommunalen Aufgabenbestand

Zu welchen Konsequenzen die vorstehend
skizzierte Entwicklung für die kommunale
Aufgabenwahrnehmung und den kommu-
nalen Aufgabenbestand führen wird, ist heu-
te noch nicht endgültig absehbar. In jedem
Fall muss aber damit gerechnet werden, dass
zwangsläufig Diskussionen über eine Ver-
änderung der bisherigen Ablaufprozesse
und die Verteilung der sachlichen Zustän-
digkeiten ausgelöst werden. Insbesondere
das von Vertretern des Bundes mehr oder
minder offen vertretene Konzept einer zen-
tralen behördlichen Anlaufstelle mit zen-
traler Datenverwaltung (z.B. im Bereich der
Kfz-Zulassung) kann den föderal-dezentra-
len Aufbau und damit die kommunale Orga-
nisationshoheit als Element der kommuna-
len Selbstverwaltungsgarantie nachhaltig
gefährden. Es droht, dass Kommunen zu blo-
ßen „Datenlieferanten“ ohne eigene Ge-
staltungs- und Steuerungsbefugnisse wer-
den. Mit dem Hinweis auf übergeordnete
Sicherheitsinteressen oder der Anführung
angeblicher Kosteneinsparungen werden
schleichend Aufgaben aus der kommuna-
len Zuständigkeit in andere Bereiche verla-
gert, die bisher zum ureigensten Aufgaben -
bestand der Kommunen zählten.
Beispiel Kfz-Zulassung: Im Rahmen der In-
itiative „Deutschland-Online“ sollen die
Kfz-Zulassung und das Bestellen neuer Kenn-
zeichen angeblich schon ab 2010 deutsch-
landweit über ein zentrales Verkehrsportal
möglich sein. Ein entsprechendes Konzept
soll Anfang 2008 vorgestellt werden, danach
sollen Fahrzeughalter die erforderlichen
Formulare am Computer oder über Handy
ausfüllen können. Welche Aufgaben den
kommunalen Zulassungsstellen im Rahmen
dieses Konzepts verbleiben sollen, ist der-
zeit noch offen. Zwangsläufig wird die Fra-
ge aufgeworfen werden, weshalb die Ver-
waltung der betreffenden Daten und damit
auch die Aufgabenzuständigkeit insgesamt

weiterhin bei den Kommunen liegen sollen.
Wenn Datenverwaltung und Zuteilung von
Kfz-Kennzeichen zentral gebündelt werden
können, spricht das bei ausschließlicher Zu-
grundelegung technischer Möglichkeiten für
eine Konzentration beziehungsweise Hoch-
zonung sachlicher Zuständigkeiten und da-
mit korrespondierend einen Verlust beste-
hender kommunaler Kompetenzen.
Ob sich die Beteiligten dessen immer be-
wusst sind und eine solche Entwicklung ge-
zielt vorantreiben oder zumindest in Kauf
nehmen, lässt sich nicht generell sagen. Je-
denfalls fällt auf, dass in diesem Kontext
vorwiegend technische Fragestellungen
erörtert werden, während die notwendige
inhaltliche Auseinandersetzung unter Ein-
beziehung des verfassungsrechtlich verbürg-
ten Stellenwerts der kommunalen Selbstver-
waltung und der Interessen der Bürgerinnen
und Bürger an einer ortsnahen Verwaltung
zu kurz kommt. Aus kommunaler Sicht ist
es deshalb dringend geboten, die aktuelle
Entwicklung nicht nur kritisch zu verfolgen,
sondern nach Möglichkeit aktiv zu begleiten
und zu belegen, dass eine moderne, elektro-
nisch gestützte Verwaltung im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger nur dezentral funktio-
nieren kann. Selbstkritisch muss allerdings
die Frage gestellt werden, ob die nordrhein-
westfälischen Kommunen in ihrer IT-Orga-
nisation durchweg so gut aufgestellt sind,
dass dieser Beweis gelingen kann.

III. Kommunale IT-Organisation in Nord-
rhein-Westfalen: Konsolidierung
und Weiterentwicklung durch mehr
Kooperation und Konzentration

Nachdem Mitte der siebziger Jahre Bestre-
bungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur
gesetzlichen Ordnung der kommunalen Da-
tenverarbeitungszentralen durch ein Urteil
des Verfassungsgerichtshofs verworfen wur-
den, hat sich die Organisationsstruktur der
kommunalen IT in Nordrhein-Westfalen äu-
ßerst heterogen entwickelt. Heute gibt es fast
40 kommunale Rechenzentren beziehungs-
weise Datenzentralen in unterschiedlicher
Größe und mit jeweils unterschiedlicher
Mitgliederzahl, von städtischen Dienstleis-
tern bis hin zu Gebietsrechenzentren, die
vorwiegend im kreisangehörigen Raum gan-
ze Regionen abdecken. Zudem nimmt rund
ein Drittel der nordrhein-westfälischen Kom-
munen seine IT-Aufgaben „autonom“ wahr,
beispielsweise in Eigenbetrieben oder eigen-
betriebsähnlichen Einrichtungen. Bei der
Erledigung einzelner Aufgabenbereiche tre-
ten außerdem private Anbieter hinzu.
Im Vergleich stellen sich die kommunalen IT-
Dienstleister, unabhängig davon, ob es sich
um flächendeckende Gebietsrechenzentren
oder die autonome Einrichtung einer ein-
zelnen Kommune handelt, sehr unterschied-
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lich dar, was sich auch in der Bandbreite der
jeweils angebotenen Leistungen spiegelt.
Selbst bei größeren Dienstleistern, die als
„Vollsortimenter“ von der Entwicklung über
den Support bis zur Schulung arbeiten und
ein umfängliches Leistungsangebot vorhal-
ten, werden aber die angebotenen Leistun-
gen von deren kommunalen Mitgliedern be-
ziehungsweise Kunden in unterschiedlicher
Intensität nachgefragt. Auch solche Kom-
munen, die Mitglied eines Rechenzentrums
in der Rechtsform eines Zweckverbandes
sind oder mit einem solchen kooperieren,
nehmen mitunter nicht mehr als 30 bis 50
Prozent ihrer IT-Leistungen bei diesem Re-
chenzentrum ab, müssen also die übrigen IT-
Leistungen selbst erbringen oder anderwei-
tig beschaffen.
Diese organisatorisch-strukturelle Vielgestal-
tigkeit – besser: Zersplitterung – der kommu-
nalen IT führt dazu, dass in Nordrhein-West-
falen für die elektronische Unterstützung
der Wahrnehmung gleicher Aufgaben ver-
schiedene Programme mit unterschiedlichen
Technologien eingesetzt werden. Die sich
daraus ergebenden Konsequenzen liegen
auf der Hand: Obwohl es sich im Prinzip
für alle kommunalen Aufgabenträger bei-
spielsweise im Bereich der Kfz-Zulassung
oder dem Ausländerwesen um ein- und die-
selbe Aufgabe handelt, müssen unterschied-
liche Programme jeweils gesondert gepflegt,
entsprechendes Know-how vorgehalten oder
auch unterschiedliche Programm struktu -
ren in die jeweiligen Verfahrensabläufe in-
tegriert werden, was insgesamt hohe Auf-
wände und Kosten verursacht.
Ein Vergleich mit anderen Bundesländern
zeigt, dass diese Situation in solcher Ausprä-
gung aktuell nur noch in Nordrhein-West-
falen zu finden ist. So gibt es etwa in den
anderen großen Flächenländern der alten
Bundesrepublik mit der Anstalt für kommu-
nale Datenverarbeitung Bayern (AKDB), der
Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW)
oder der ekom21 (Hessen) jeweils nur eine
kommunale Datenzentrale. Und im Norden
Deutschlands haben verschiedene IT-Ein-
richtungen von Ländern und Kommunen im
Jahre 2004 „Dataport“ gebildet, eine An-
stalt öffentlichen Rechts, die mittlerweile
IT-Leistungen für staatliche und kommu-
nale Kunden in Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern, Hamburg und Bre-
men anbietet.
Zwar würde eine vorwiegend auf die techni-
schen Möglichkeiten reduzierte Betrachtung,
die vermeintlich „altmodische“ Aspekte wie
Orts- und Bürgernähe nicht hinreichend be-

rücksichtigt, zu kurz greifen. Genauso dürf-
te aber klar sein, dass die Organisation der
kommunalen IT in Nordrhein-Westfalen in
ihrer Gesamtheit nicht geeignet ist, den ak-
tuellen und künftigen Herausforderungen an
die kommunale Aufgabenwahrnehmung
gerecht zu werden. Das, was an vielgestalti-
gen Organisationsstrukturen in Nordrhein-
Westfalen historisch gewachsen ist, ist auch
im bundesweiten Vergleich nicht mehr zu-
kunftsweisend. Die eingangs skizzierten
Herausforderungen können die nordrhein-
westfälischen Kommunen deshalb nur be-
wältigen, wenn sie die derzeitige Organisa-
tion der kommunalen IT auf den Prüfstand
stellen und bereit sind, die notwendigen Ver-
änderungen zu vollziehen. Nur dann wird
der Beweis gelingen können, dass eine mo-
derne, elektronisch gestützte Verwaltung de-
zentral funktionieren kann.
Konkret legen es die Notwendigkeit zur
nachhaltigen Konsolidierung der kommu-
nalen Haushalte sowie die beschriebene
Entwicklung einer zunehmenden Integra-
tion und Vernetzung von Verwaltungsdaten
und -anwendungen nahe, dass die Bereit-
stellung von IT-Leistungen unter Vermei-
dung von „Insellösungen“ auf kommunaler
Ebene gebündelt und konzentriert wird. Im
Ergebnis läuft diese Konzentration gerade im
kreisangehörigen Raum auf eine Stärkung
der interkommunalen Zusammenarbeit hin-
aus, wobei den Kreisen aufgrund ihres Auf-
gabenbestandes und ihrer gesetzlich ver-
bürgten Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion
im Verhältnis zu den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden eine besondere Rolle
zukommt. Schlagwortartig lässt sich der ein-
zuschlagende Weg auf die Formel „Konso-
lidierung und Weiterentwicklung durch mehr
Kooperation und Konzentration“ bringen.
Dann können Skalen- und Effizienzeffekte bei
der IT-gestützten Aufgabenwahrnehmung
(Beschaffung, Betrieb und Support) erreicht
werden, um den Kommunen und ihren IT-
Dienstleistern durch die damit verbundenen
Kosteneinsparungen die notwendigen Hand-
lungs- und Gestaltungsspielräume zur Be-
wältigung der aktuellen und künftigen He -
rausforderungen zu eröffnen.
Einschränkend muss jedoch hinzugefügt
werden, dass die Forderung nach einer stär-
keren Kooperation und Konzentration leer-
laufen wird, wenn es nicht gelingt, die sich
in dem Zusammenhang stellenden Fragen
zu beantworten – zum Beispiel:

– Wie kann zur Gewährleistung einer flä-
chendeckenden Versorgung mit IT-Leis-

tungen eine angemessene regionale Ver-
teilung der kommunalen IT-Dienstleister
gewährleistet werden?

– Wie kann sichergestellt werden, dass die
zwischen den IT-Dienstleistern derzeit be-
stehende Konkurrenz nicht zu Reibungs-
verlusten und unnötigen Mehrfachent-
wicklungen führt?

– Sollen IT-Dienstleister weiterhin als „Voll-
sortimenter“ tätig sein, die das gesamte
Spektrum an kommunalrelevanten IT-
Leistungen vom Baurecht bis zur Kfz-Zu-
lassung und der Entwicklung über die je-
weils erforderliche Pflege bis zur Schulung
anbieten? Oder ist nicht eine inhaltliche
Konzentration und Spezialisierung auf be-
stimmte Aufgabenbereiche zielführender?

– Weisen alle kommunalen IT-Dienstleister
eine transparente Kosten-Leistungs-Rech -
nung auf? Sollte nicht anstelle einer teil-
weise noch üblichen Umlagefinanzierung
generell eine leistungs- und produktbe-
zogene Abrechnung beziehungsweise Zah-
lung nach Inanspruchnahme der Dienst-
leistung eingeführt werden?

– Wie können die Aufgaben zwischen den
kommunalen IT-Dienstleistern und den
Kernverwaltungen so beschrieben wer-
den, dass es nicht zu Reibungsverlusten
und Doppelarbeiten kommt?

– Welches Maß an personellen Ressourcen
und Know-how muss in den Kommunal-
verwaltungen und insbesondere in den ein-
zelnen Fachämtern vorgehalten werden,
um neben der Wahrnehmung arbeitsplatz-
naher Aufgaben eine qualifizierte Steue-
rung der IT-Dienstleister zu gewährleisten?

– Auf welcher Ebene werden die Anforde-
rungen an die kommunale IT definiert
und beschrieben?

– Wie kann innerhalb der Kommunalverwal-
tungen und im Verhältnis zu IT-Dienst-
leistern vor dem Hintergrund der allgemein
üblichen Dezentralisierung von Or ganisa-
tionsaufgaben und Organisationsverant-
wortung eine ganzheitliche Betrachtung
sichergestellt werden?

Als Fazit kann nach alledem festgehalten
werden, dass der einzuschlagende Weg ei-
ner stärkeren Kooperation und Konzentra-
tion in seiner Zielrichtung zunehmende An-
erkennung erfährt. Wenngleich auf diesem
Weg noch zahlreiche Hindernisse und Wider-
stände begegnen werden, ist es an der Zeit,
ihn konsequent zu beschreiten.
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